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RS OGH 1988/4/12 4Ob504/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1988

Norm

IPRG §49 Abs1

Rechtssatz

Die Gesetzesstelle enthält eine Verweisungsnorm nur für die Voraussetzungen und die Wirkungen der gewillkürten

Stellvertretung im Außenverhältnis, also im Verhältnis des Geschäftsherrn und des Stellvertreters zum Dritten, das im

Innenverhältnis zwischen dem Geschäftsherrn und seinem Stellvertreter anzuwendende Recht bestimmt sich nach den

dafür jeweils maßgebenden eigenen Verweisungsnormen.
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